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�  Allgemeines 

Die Reitpferdeprüfung ist eine kombinierte Prüfung. Sie ist aufgeteilt in 2 Teilprüfungen 
Gehorsam/Dressur und Gymkhana. 

Aus jeder Teilprüfung erzielt der Teilnehmer Rangpunkte, welche für die Rangliste zusammen gezählt 
werden. Gewinner ist der Teilnehmer mit der niedrigsten Rangpunktezahl. Bei gleicher 
Rangpunktezahl entscheidet das bessere Resultat aus der Teilprüfung Gehorsam/Dressur. 

Der Veranstalter kann die Prüfung 1 und 2 bei zu wenig Nennungen zusammen legen. Rangpunkte 
aus Gehorsam/Dressur werden nach Prozentzahl ermittelt und sind für die Gesamtrangierung 
massgebend. 

Als Richtlinie für die Reitpferdeprüfung in Uster g ilt dieses Dokument.  

�

���  Grundlagen/Geltungsbereich 

Soweit die vorliegenden Regelungen keine abweichenden Bestimmungen enthalten, gelangt für die 
Durchführung das gültige Generalreglement des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport (GR FN) 
zur Anwendung. 

���  Teilnahmeberechtigung Pferd/Pony 

Zugelassen sind alle Ponys, Pferde, Maultiere, Maulesel und Esel ab 4 Jahren. Extrem 
disproportionierte Reiterpaare (Gewicht und Grössenverhältnis des Reiters zum Tier) können durch 
die Jury disqualifiziert resp. nicht zum Start zugelassen werden. 

���  Anreiten/Vorbereitung des Pferdes / Ponys 

Der Startende muss sein Pferd/Pony selber anreiten. Die Pferde/Ponys müssen auf dem dafür 
vorgesehenen Abreitplatz vorbereitet werden. Longieren ist nicht erlaubt. Longieren oder anreiten 
ausserhalb des Abreitplatzes bedeutet Ausschluss. 

�  Reiter und Pferd/Pony - Teilprüfung Gehorsam / Dre ssur 

���  Prüfung 1  

Offen für Paare (Reiter und Pferd) mit Brevet, welche im laufenden Jahr bis zum Nennschluss der 
Reitpferdeprüfung an freien oder offiziellen Prüfungen höchstens GA02 gestartet sind. 

Offen für Paare mit Dressur-/Springlizenz mit 4/5jährigen Pferden ohne Starts GA01 und höher im 
vergangenen und laufenden Jahr an freien oder offiziellen Prüfungen (inkl. Vereinsdressurprüfungen). 

Geritten wird das Gehorsamprogramm SVPS, welches in dieser Regelung im Anhang aufgeführt ist. 

Nach drei Verweigerungen vor den Cavaletti muss weitergeritten werden. 

���  Prüfung 2 

Offen für Reiter mit Brevet oder Dressur-/Springlizenz. Geritten wird das neue Dressurprogramm 
GA03, http://www.fnch.ch/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,102/Itemid,54/lang,de/ 
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���  Anzug Gehorsam / Dressur 

– helle Reithose (Gehorsam ist auch schwarze Reithose erlaubt) 

– weisse/s Bluse/Hemd mit weisser Krawatte oder Plastron und Reitjacke (im Gehorsam 
ist stattdessen ein weisser oder schwarzer Rollkragenpullover erlaubt) 

– weisse oder schwarze Handschuhe 

– Helm mit Drei-Punkt-Befestigung (GA03 auch Zylinder möglich) 

– Reitstiefel oder Bottinen mit Minichaps 

– Sommertenue:  
weisse/s Bluse/Hemd (lang-/kurzarm) mit dunklem Gilet  
�  Sekretariat gibt Auskunft, ob Sommertenue erlaubt ist. 

– offenes Haar ist zusammen zu binden 

– Peitsche fakultativ - max. 120 cm 

– Sporen stumpf fakultativ 

 

���  Zäumung und Ausrüstung Gehorsam / Dressur 

– Ohrengarn  erlaubt 

– Nasenbänder  englisch, irisch, hannoversch, mexikanisch 

– Trensen  einfache Trensenzäumung, doppelt gebrochene  
   Ausbildungstrense, Olivenkopftrense, Knebeltrense  
   (gemäss Vorschriften SVPS) 

– Englisch Sattel. Sattelüberzüge sind nicht gestattet. 

�����  Verboten Gehorsam / Dressur 

– Hilfszügel wie Schlaufzügel, Martingal oder dergleichen 

– dekorierte Nasenbänder, Maulwinkelplatten und Fransenschütze 

– mit Leder oder anderen Materialien überzogene Gebisse 

– Schutzmaterialien wie Bandagen, Gamaschen, Glocken etc. 

– Befestigung Steigbügel 

���  Rahmenbedingungen Gehorsam / Dressur 

Die Prüfung wird in der Halle 20 x 40 Meter geritten. Das Programm wird auswendig geritten, kann 
aber von einer vom Teilnehmer aufgebotenen Person vorgelesen werden. 
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�  Reiter und Pferd / Pony - Teilprüfung Gymkhana 

Das Gymkhana wird gemäss OKV-Reglement durchgeführt. 

���  Anzug Gymkhana 

– Reithose 

– Oberteil mit mind. ¼ Ärmeln 

– Handschuhe fakultativ 

– Helm mit Drei-Punkt-Befestigung 

– Sporen verboten (Abweichung zum OKV-Reglement!) 

– Reitstiefel oder Bottinen mit Minichaps 

���  Zäumung und Ausrüstung Gymkhana 

– Ohrengarn  erlaubt 

– Nasenbänder  englisch, irisch, hannoversch, mexikanisch 

– Trensen  einfache Trensenzäumung, doppelt gebrochene  
   Ausbildungstrense, Olivenkopftrense, Knebeltrense  
   (gemäss Vorschriften SVPS) 

�����  Erlaubt Pferd / Pony Gymkhana 

– gleitendes Martingal erlaubt 

– Peitsche fakultativ - max. 120 cm 

– Schutzmaterialien wie Bandagen, Gamaschen, Glocken etc. erlaubt 

Sporen sind sowohl auf dem Abreitplatz (nach Beendigung Gehorsam/Dressur) wie im Gymkhana-
Parcours verboten! 

�����  Rahmenbedingungen Gymkhana 

Das Gymkhana wird auf dem Springplatz geritten. Jedes Hindernis wird mit Gutpunkten bewertet. 
Kann ein Teilnehmer ein Hindernis nicht bewältigen, darf er den Parcours auf Zeichen der Jury oder 
des Postenbetreuers fortsetzen, erhält aber 0 Pluspunkte.  

Jede Aufgabe muss angeritten werden und darf nur auf Zeichen der Jury ausgelassen oder 
abgebrochen werden. Für die Rangierung wird die Summe der Punkte gewertet. Bei Punktegleichheit 
entscheidet die effektive Reitzeit. 

�  Schlussbestimmungen - Sanktionen 

Reiter und Pferde/Ponys, die offensichtlich mit den Prüfungsaufgaben überfordert sind, werden in 
Anlehnung an das GR SVPS ausgeschlossen. 

Die Entscheide der Jury sind verbindlich. Die Betroffenen haben jedoch die Möglichkeit einen 
schriftlichen Rekurs zu Handen der Jury einzureichen. Die Kaution, die gleichzeitig mit dem Rekurs 
bezahlt werden muss, beträgt CHF 100.--. Der Rekurs muss innert 30 Minuten nach der 
Rangverkündigung der betreffenden Prüfung schriftlich eingereicht werden. 
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�  Anhang 
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